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RS UVS Kärnten 1993/10/11 KUVS-
1265/3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1993

Rechtssatz

Werden Waren im Wege von LKW s durch Fahrverkäufer zu bestimmten Zeiten mit entsprechendem Warensortiment -

zB Eier, Käse, Schinken, Wurst, Nudeln etc - angeboten, wobei die Kunden nach ihrer freien Entscheidung aus einem

ihnen angebotenen Warensortiment auswählen können und kaufen, was ihnen jeweils beliebt bzw wofür sie gerade

Bedarf haben, erfolgt die Gewerbeausübung durch feilbieten im Umherziehen gemäß § 53 Abs 1 GewO 1973 und

handelt es sich nicht um eine Gewerbeausübung außerhalb des Standortes der Gewerbeberechtigung oder einer

weiteren Betriebsstätte. Unter einer weiteren Betriebsstätte ist jede standortgebundende Einrichtung außerhalb des

Gewerbestandortes zu verstehen (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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